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Entwurf einer Zweiten Verordnung zur Änderung der Ausbildungs
und Prüfungsordnung Sekundarstufe I 

Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, /e..~ (4fic..ut( 

in der Anlage übersende ich den Entwurf der o.g. Verordnung und bitte, 
die Zustimmung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung hierzu 
herbeizuführen. Die Beteiligung des Ausschusses ergibt sich aus § 52 
des Schulgesetzes. Die Verordnung soll am 1. August 2016 in Kraft 
treten. Eine baldige Verabschiedung der Änderungsverordnung ist we
gen der von Schulträgern beantragten Einrichtung von Hauptschulbil
dungsgängen an Realschulen zu Beginn des nächsten Schuljahres ge
boten. 

Die gemäß § 77 Schulgesetz vorgesehene Beteiligung der Verbände 
und Organisationen des Schullebens hat stattgefunden. In diesem Zu
sammenhang hatte ich auch Ihnen gemäß der Parlamentsinformations
vereinbarung Abdrucke des Verordnungsentwurfs übersandt (Schreiben 
vom 4. Dezember 2015, Vorlage 16/3545). 

Die Verbände und Organisationen des Schullebens hatten die Möglich
keit, bis zum 15. Januar 2016 Stellung zu nehmen. 

J..j", Februar 2016 
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Die Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der Seite 2 von 2 

Verbändebeteiligung hat zu keinen Änderungen des Verordnungsent-
wurfs geführt. 

Zur Berichtigung eines redaktionellen Versehens wurden noch Ände
rungen der Fußnote 3 in Anlage 4 und der Fußnote 3 in Anlage 7 in den 
bereits übersandten Entwurf der Änderungsverordnung eingefügt. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~t~ 
SYIViJ Löhrmann . 

Anlage: Verordnungsentwurf 



Entwurf 
226 

Zweite Verordnung zur Änderung 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundarstufe I 

Vom .... 

Auf Grund des § 52 Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes NRW vom 15. Februar 2005 (GV. 
NRW. S. 102), der durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. S. 278) ge
ändert worden ist, verordnet das Ministeriunl für Schule und Weiterbildung des Landes Nord
rhein-Westfalen mit Zustimmung .des für Schulen zuständigen LandtagsausscD-usses: 

Artikell 

Die Ausbildungs- und Prüfungs ordnung Sekundarstufe I vom 2. November 2012 (GV. NRW. 
S. 488), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Mai 2015 (GV. NRW. S. 472) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Abschnitt 7 der Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

"Abschnitt 7 
Sicherung von Schullaufbahnen und Schlussbestimmungen". 

b) Nach § 46 wird folgender § 47 eingefügt: 
,,§ 47 Sicherung von Schullaufbahnen". 

c) Die bisherige Angabe" § 47 Inkrafttteten, Außerkrafttreten " wird" § 48 Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten" . 

2. Dem § 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
,,(5) Der Unterricht kann auf der Grundlage eines pädagogischen Konzeptes und mit Zustim
mung der zuständigen Schulaufsichtsbehörde in einzelnen Fächern für begrenzte Zeit jahr
gangsübergreifend erteilt werden." 

3. In § 6 Absatz 3 werden nach dem Wort "Unterricht" die Wörter "sowie die Ergebnisse 
zentraler Lernstandserhe bungen" gestrichen. 

4. Dem § 11 wird folgender Absatz 3 angefügt: 
,,(3) Ein Wechsel ZUlU Gymnasium nach dem ersten Schulhalbjahr der Klasse 6 setzt die Teil
nahme am Unterricht in einer zweiten Fremdsprache ab Klasse 6 voraus." 

5. Denl § 12 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 
,,§ 11 Absatz 3 gilt entsprechend beim Wechsel auf das Gymnasium oder beim Wechsel in 
den Bildungsgang des Gymnasiums der Sekundarschule nach § 20 Absatz 8 Nummer 1 am 
Ende der Erprobungsstufe." 

6. Dem § 15 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
" Realschulen, an denen ein Bildungsgang gemäß § 47 eingerichtet ist, bieten im Wahlpflicht
unterricht das Schwerpunktfach Arbeitslehre an." 



7. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 
"Eine Schülerin oder einSchüler des Bildungsgangs Hauptschule wird in die Klasse 10 des 
Bildungsgangs Realschule versetzt, wenn die Voraussetzungen des § 25 Absatz 3 vorliegen." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
,,(3) Für die Sekundarschule nach § 20 Absatz 8 Nummer 2 gelten für die Versetzung im Bil
dungsgang der Grundebene die Bestimmungen des § 28. Eine Schülerin oder ein Schüler der 
Grundebene wird in die Klasse 10 der Erweiterungsebene versetzt, wenn die Voraussetzungen 
des § 25 Absatz 3 vorliegen. Im Bildungsgang der Erweiterungsebene gelten die Bestimmun
gen des § 26." 

8. In § 40 Absatz 2 werden die Wörter "Klassen 1 0 Typ A und Typ B (§ 25)" durch die An
gabe "Klasse 1 0" ersetzt. 

9. In § 41 Absatz 1 Satz 2 werden nach der Angabe"l" die Wörter "und des Bildungsgangs 
der Grundebene des § 20 Absatz 8 Nummer 2" eingefügt. 

10, § 42 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) 
In Satz 1 Numlner 1 werden die WÖlter "und des Bildungsgangs der Hauptschule auf der An
spruchsebene der Klasse 10 Typ B der Sekundarschule nach § 20 Absatz 8 Nummer 1" gestri
chen. 

b) In Satz 1 Numn1er 3 werden die Wörter "Grund- oder" gestrichen. 

c) In Satz 2 werden die Wölier "und dem Bildungsgang der Hauptschule der Sekundarschule 
nach § 20 Absatz 8 Numn1er 1 und der Grundebene der Sekundarschule nach § 20 Absatz 8 
Numlner 2" gestrichen. 

11. § 43 wird wie folgt geändeli: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter "der entsprechenden Bildungsgänge der" durch die 
Wölier "des Bildungsgangs der Realschule der" und das Wort "Grundebene" durch die Wör
tel'" des Bildungsgangs der Erweiterungsebene" ersetzt, 

b) In Absatz 3 wird Satz 3 aufgehoben. 

12. Die Überschrift zu Absclmitt 7 wird wie folgt gefasst: 
"Abschnitt 7 

Sicherungen von Schullaufbalmen und Sch,lussbestimmungen" 

13. Nach § 46 wird folgender § 47 eingefügt: . 

,,§ 47 
Sicherung von Schullaufbahnen 



(1) Ist an einer Realschule ein Hauptschulbildungsgang ab Klasse 7 eingerichtet (§ 132c des 
Schulgesetzes NRW VOln 15. Februar 2005 (GV.NRW.S.I02), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes VOln 25. Juni 2015 (GV.NRW.S.499) geändert worden ist), kann eine Schülerin oder 
ein Schüler dieser Schule ihre oder seine Schullaufbahn in dem Hauptschulbildungsgang der 
Schule fortsetzen, wenn 
1. die Erprobungsstufenkonferenz vor Abschluss der Erprobungsstufe einen Schulformwech
seI gemäß § 12 Absatz 1 elnpfiehlt und die Eltern einen solchen Wechsel beantragen, 
2. sie oder er am Ende der Klasse 6 nicht in die Klasse 7 der Realschule versetzt wird und die 
Versetzungskonferenz entschieden hat, dass der Bildungsgang in der Realschule nicht fortge
setzt werden kann (§ 12 Absatz 3) oder 
3. sie oder er ein zweites Mal in derselben Klasse nicht versetzt wird (§ 50 Absatz 5 Satz 2 
des Schulgesetzes). 

(2) Für Schülerinnen und Schüler des Hauptschulbildungsgangs gelten § 14 Absatz 1, 2, 5, und 
7 sowie § 25 Absatz 1, 2 und 4 entsprechend. Sie werden mit Schülerinnen und Schülern des 
Realschulbildungsgangs im Klassenverband in innerer Differenzierung unterrichtet. Unter
richt in äußerer Differenzierung kann im Umfang von bis zu einem Drittel der Stundentafel 
erfolgen. Der Wahlpflichtunterricht Arbeitslehre ist für diesen Bildungsgang verpflichtend. 
Eine der Ergänzungsstunden ist für das Fach Deutsch zu verwenden. 

(3) Ein Wechsel des Bildungsgangs bis zum Ende der Klasse 8 ist entsprechend § 13 möglich. 

(4) Eine Schülerin oder ein Schüler iIn Hauptschulbildungsgang erwirbt am Ende der Klasse 9 
mit der Versetzung den Hauptschulabschluss entsprechend § 40 Absatz 2. Sind dabei die Ver
setzungsvoraussetzungen für die Klasse 10 Typ B (§ 25 Absatz 3 entsprechend) erfüllt, geht 
sie oder er in die Klasse 10 im Bildungsgang der Realschule über. Andernfalls erfolgt der 
Übergang in die Klasse 10 gemäß § 25 Absätze 1 und 2. 

(5) Für den Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Klasse 10 gilt § 41 Absatz 1 entspre
chend." 

14. Der bisherige § 47 wird § 48. 

15. Die Anlage 4 erhält die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung. 

16. Die Anlage 7 erhält die aus dem Anhang zu dieser Verordnung ersichtliche Fassung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2016 in Kraft. 

Düsseldorf, den 

Die Ministerin für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Sylvia Löhrnlann 



Anlage 4 

Stundentafeln für die Sekundarstufe I - Gesamtschule 

Klasse 5 und 6 7 bis 10 Wochenstunden 

Lernbereich/Fach 

Deutsch 8 16 24 

Gesellschaftslehre 1) 6 12 18 

Geschichte 

Erdkunde 

Politik 

Mathematik 8 16 24 

Naturwissenschaften 1) 6 14 20 

Biologie 

Chemie 

Physik 

Englisch 8 14 22 

Arbeitslehre 1) 2-3 7-8 10 

Hauswirtschaft 

Technik 

Wirtsche;:tft 

Künstl./musischer Bereich 1) 8 8 16 

Kunst 

Musik 

Religionslehre 2) 4 8 12 

Sport 6-8 10-12 18 

Wahlpflichtunterricht 3) 2-3 10-12 12-15 

Kernstunden 58-62 115-120 176-179 

Ergänzungsstunden 4) 9-12 

Wochenstundenrahmen Klasse 5: 29-31 Klasse 7: 30-33 

Klasse 6: 29-32 Klasse 8: 30-33 

Klasse 9: 31-34 

Klasse 10: 31-34 

Gesamtstunden 188 

Zusätzlich: Bis zu fürifWochenstunden muttersprachlicher Unterricht 
1) Alle Lernbereiche können fächerintegriert oder fächergetrennt unterrichtet werden. Innerhalb des jeweiligen Lernbereichs 
sind die Fächer während des Bildungsganges gleichgewichtig zu berücksichtigen. 
2) Für den Unterricht in Praktischer Philosophie gilt § 3 Absatz 5. 
3) Der Wahlpflichtunterricht beginntmit Ausnahme der zweiten Fremdsprache in Klasse 6 oder Klasse 7. Der Unterricht in einer 
zweiten Fremdsprache beginnt ab Klasse 6. Es gilt § 19 Absatz 2 in Verbindung mit § 19 Absatz 1 Satz 2. Für etwaigen Unter-



richt in der zweiten Fremdsprache sind für die Klassen 6 bis 10 - soweit durchgehend belegt - mindestens 14 Wochenstunden 
vorzusehen. 
4) Für die Ergänzungsstunden gilt § 19 Absatz 3. Eine weitere (zweite oder dritte) Fremdsprache wird - soweit durchgehend 
belegt - von Klasse 8 bis Klasse 10 mit je drei Wochenstunden unterrichtet. 



Anlage 7 

Stundentafeln für die Sekundarstufe I - Sekundarschule in integrierter und teilintegrier
ter Form 

Klasse 5 und 6 7 bis 10 Wochenstunden 

Lernbereich/Fach 

Deutsch 8 16 24 

Gesellschaftslehre 1) 6 12 18 

Geschichte 

Erdkunde 

Politik 

Mathematik 8 16 24 

Naturwissenschaften 1) 6 14 20 

Biologie 

Chemie 

Physik 

Englisch 8 14 22 

Arbeitslehre 1) 2-3 7-8 10 

Hauswirtschaft 

Technik 

Wirtschaft 

Künstl.lmusischer Bereich 1) 8 8 16 

Kunst 

Musik 

Religionslehre 2) 4 8 12 

Sport - 6-8 10-12 18 

Wahlpflichtunterricht 3) 2-3 10-12 12-15 

Kernstunden 58-62 115-120 176-179 

Ergänzungsstunden 4) 9-12 

Wochenstundenrahmen Klasse 5: 29-31 Klasse 7: 30-33 

Klasse 6: 29-32 Klasse 8: 30-33 

Klasse 9: 31-34 

Klasse 10: 31-34 

Gesamtwochenstunden 188 

Zusätzlich: Bis zu fünf Wochenstunden muttersprachlicher Unterricht 
1) Alle Lernbereiche können fächerintegriert oder fächergetrennt unterrichtet werden. Innerhalb des jeweiligen Lernbereichs 
sind die Fächer während des Bildungsganges gleichgewichtig zu berücksichtigen. 
2) Für den Unterricht in Praktischer Philosophie gilt § 3 Absatz 5. 



3) Der Wahlpflichtunterricht beginnt mit Ausnahme der zweiten Fremdsprache in Klasse 6 oder Klasse 7. DerUnterricht in einer 
zweiten Fremdsprache beginnt ab Klasse 6. Es gilt § 20 Absatz 2 in Verbindung mit § 20 Absatz 1 Satz 2. Für etwaigen Unter
richt in der zweiten Fremdsprache sind für die Klassen 6 bis 10 - soweit durchgehend belegt - mindestens 14 Wochenstunden 
vorzusehen. 

4) Für die Ergänzungsstunden gilt § 20 Absatz 3. Eine weitere (zweite oder dritte) Fremdsprache wird - soweit durchgehend 
belegt - von Klasse 8 bis Klasse 10 mit je drei Wochenstunden unterrichtet. 



Begründung 

Zu Artikell 

Allgemeines 

Die Ausbildungs- und Prüfungs ordnung Sekundarstufe l-APO-S I - regelt die Bildungsgänge 
in der Sekundarstufe I für alle Schulformen, einschließlich des Gymnasiums, und wurde zu~ 
letzt durch Verordnung vom 13. Mai 2015 geändert. Diese Änderungsverordnung ist weit 
gehend auf die Änderungen im Rahmen des 12. Schulrechtsänderungsgesetzes zurückzufüh
ren. Die abschlussbezogenen Regelungen für die kooperative Sekundarschule werden an die 
neuen Regelungen für die Realschule Init Hauptschulbildungsgang ab Klasse 7 angepasst. 

Zu Nummer 1 (Abschnitt 7 der Inhaltsübersicht) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 2 (§ 4 Absatz 5) 

Mit dem Gesetz zur Sicherung von Schullaufbahnen und zur Weiterentwicklung des Schul
rechts vom 25. Juni 2015 (12. Schulrechtsänderungsgesetz) wurde für die Schulform Sekun
darschule eine Regelung in das Schulgesetz NRW aufgenommen, dass andere Unterrichts
formen für begrenzte Zeit an die Stelle des Unterrichts im Klassenverband und in Kursen tre
ten kÖlmen. Entsprechende Vorschriften enthält das Schulgesetz NR W für die anderen Schul
formen. Die jahrgangsübergreifende Unterrichtserteilung stellt eine Möglichkeit einer "ande
ren Unterrichtsform" in diesem schulgesetzlichen Sinne-dar. Als Ausnahme vom Grundprin
zip des Klassen- und Kursunterrichts bedarf die Einbettung jahrgangsübergreifender Unter
richtserteilung einer verordnungsrechtlichen Grundlage. Ausdrücklich war eine jaht'gangs
übergreifende Gestaltung bisher nur bei den Ergänzungsstunden und Arbeitsgemeinschaften 
zugelassen (§ 3 APO- SI). 

Mit § 4 Absatz 5 (neu) wird jahrgangsübergreifender Unterricht prinzipiell für alle Schulfor
men und alle Fächer ermöglicht. Die Schulen erhalten damit ein weiteres Handlungsinstru
ment zur Organisation und Ausgestaltung des Unterrichts. In Betracht kommt die Etablierung 
von Unterrichtskonzepten mit jahrgangsübergreifenden Elementen insbesondere aufgrund 
organisatorischer Erfordernisse (z.B. strukturelle Rahmenbedingungen wie kleine Schulen, 
kleine Teilstandolie, auslaufende Systeme) oder zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung 
oder Ausweitung des Differenzierungsangebotes. Ein weiterer denkbarer Anwendungsbereich 
sind Differenzierungsmaßnalm1en, welm an einer Realschule ein Hauptschulbildungsgang (§ 
47 neu) eingerichtet ist. 

Der vorgesehene Zustünmungsvorbehalt dient - insbesondere vor dem Hintergrund fehlender 
Erfahrungen von Schulen der Sekundarstufe I mit jahrgangsübergreifender Unterrichtsgestal
tung - ebenso wie das Erfordernis der Erstellung eines konkreten pädagogischen Konzeptes 
der Sicherung der Unterrichtsqualität. 

Die Eingrenzung auf "einzelne Fächer" und eine "begrenzte Zeit" ist angesichts der schulge
setzlichen Ermächtigung, die den Unterricht im Klassenverband weiterhin als Regelfall vor
schreibt, erforderlich. Den Schulen und der zuständigen Schulaufsichtsbehörde verbleiben 



damit jedoch Entscheidungsspielrälune. Die Bedingungen sind beispielsweise auch erfüllt, 
welill das schulische Konzept vorsieht, dass der Wahlpflichtunterricht in den Klassen 6 und 7 
stets jahrgangsübergreifend erteilt wird. Auch sind Gestaltungen, die eine jahrgangsübergrei
fende Unterrichtserteilung über mehr als zwei Jahrgangsstufen vorsehen, nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen. " 

Zu Nummer 3 (§ 6 Absatz 3) 

Folgeänderung ZUln 12. Schulrechtsänderungsgesetz. 

Zu Nummer 4 (§ 11 Absatz 3) 

Hochzonung eines Teils der Verwaltungsvorschriften zu § 11. Aufgrund des Eingriffscharak
ters dieser zugangsbeschränkenden Regelung ist hier zur Rechtssicherheit eine verordnungs
rechtliche Regelung erforderlich. 

Zu Nummer 5 (§ 12 Absatz 1) 

siehe Begründung zu NUlnnler 4 

Zu Nummer 6 (§ 15 Absatz 3) 

Da an Realschulen - iIn Gegensatz zu Hauptschulen - kein Lernbereich Arbeitslehre angebo
ten wird, ist diese Regelung für Realschulen, an denen nach § 47 ein Hauptschulbildungsgang 
eingerichtet werden soll, erforderlich. Für die Schülerinnen und Schüler im Hauptschulbil
dungsgang einer solchen Realschule ist die Belegung des Schwerpunktfaches Arbeitslehre 
Pflicht, für Schülerinnen und Schüler im Bildungsgang der Realschule dieser Schule ist der 
Lembereich Arbeitslehre dann ein Angebot im Wahlpflichtbereich. 

Zu den Nummern 7 bis 11 

Die abschlussbezogenen Vorschriften für den Hauptschulbildungsgang der Sekundarschule 
mit drei Bildungsgängen (§ 20 Absatz 8 Nummer 1) und die Grundebene der Sekundarschule 
mit zwei Bildungsgängen (§ 20 Absatz 8 Nummer 2) werden angepasst. Analog zur Regelung 
für Realschulen Init einem Hauptschulbildungsgang ab Klasse 7 (§ 47 neu) werden Schülerin
nen und Schüler des Hauptschulbildungsganges bzw. des Bildungsgangs der Grundebene der 
Sekundarschule in kooperativer Form künftig am Ende der Klasse 9 in die Klasse 10 des Re
alschulbildungsganges bzw. des Bildungsgangs der Erweiterungsebene versetzt, wenn die 
Voraussetzungen des § 25 Absatz 3 vorliegen. Damit werden für Schulen, die sowohl den 
Bildungsgang der Realschule als auch der Hauptschule anbieten, deckungsgleiche Bestim-

. mungen getroffen. 

Der Erwerb des Mittleren Schulabschlusses und der Berechtigung zum Besuch der gymnasia
len Oberstufe ist in Konsequenz den Bildungsgängen der Realschule und des Gymnasiums 
der kooperativen Sekundarschule mit drei Bildungsgängen und des Bildungsgangs der Erwei
terungsebene der kooperativen Sekundarschule Init zwei Bildungsgängen vorbehalten. Mit der 
strukturellen Anpassung und dem Verzicht auf die Bildung der Klassen 10 Typ A und Typ B 
verbunden ist eine Organisationserleichterung für die kooperativen Sekundarschulen mit drei 
Bildungsgängen. 



Zu Nummer 12 

Redaktionelle Änderung 

Zu Nummer 13 

Der neue § 47 Abs. 1 Satz 1 beruht auf der gesetzlichen Vorgabe des § 132c Absatz 1 SchulG. 
Die Regelung dient der Sicherung von Schullaufbahnen und schafft eine verbesserte Mög
lichkeit, diese auch dann innerhalb des gegliederten Systems fortzusetzen, wenn eine Auf
fangschule nur unter schwierigen Bedingungen erreichbar ist. 
Absatz 1 regelt die individuellen Zugangsvoraussetzungen der einzelnen Schülerin oder des 
einzelnen Schülers; Absatz 2 bestimmt die entsprechende Anwendbarkeit der Vorschriften 
des Hauptschulbildungsgangs und formuliert Vorgaben für die Unterrichtsorganisation. Ab
satz 3 regelt die Möglichkeiten eines Bildungsgangwechsels bis zum Ende der Klasse 8. Die 
Absätze 4 und 5 normieren die Voraussetzungen eines Abschlusserwerbs und die Möglichkei
ten eines Bildungsgangwechsels nach Klasse 9. 

Zu Nummer 14 

Redaktionelle Änderung 

Zu Nummer 15 

Redaktionelle Änderung 

Zu Nummer 16 

Redaktionelle Änderung 

Zu Artikel 2 

Die Änderungsverordnung soll zum Schuljahr 2016/2017 in Kraft treten. 


